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Freiheitsentziehende Maßnah-

men 
 
 
 

 



①	Was sind freiheitsentzie-
hende Maßnahmen? 

 
Freiheitsentziehung (auch Freiheitsbe-
schränkung/ Freiheitseinschränkung) ist jede 
gezielte Behinderung des Betroffenen in sei-
nem Willen den jeweiligen Aufenthaltsort zu 
verlassen. 
 
Darunter zählen: 
- Bettgitter 
- Gurte oder andere Fixierungsvorrichtun-

gen an Bett oder Stuhl 
- (Trick-)Schlösser 
- Medikamente (wie Schlafmittel oder Be-

ruhigungsmittel) 
- physische und psychische Barrieren (wie 

körperliche Gewalt und Drohungen) 
 
②	Was sind keine freiheitsent-

ziehenden Maßnahmen? 
 
Wer sich nicht willentlich gesteuert (fort-) be-
wegen kann, weil er z.B. im Koma liegt, wird 
nicht durch ein Bettgitter oder ähnliche Maß-
nahmen in seiner Freiheit beschränkt. 
Bei wirksamer Einwilligung der Betroffe-
nen/des Betroffenen liegt eine Freiheitsent-
ziehung nicht vor. Die Einwilligung legitimiert 
die Maßnahme. Die Wirksamkeit der Einwilli-
gung in eine Maßnahme setzt zunächst die 
klar geäußerte Zustimmung des Betroffenen 
voraus. 
Der Betroffene muss aber auch einwilli-
gungsfähig sein, wofür nach ganz überwie-
gender Auffassung die sogenannte natürli-
che Einsichtsfähigkeit genügt. 
 

③	Freiheitseinschränkung 
möglich? 

 
Wenn der Betroffene in seiner (Fort-) Bewe-
gungsfreiheit eingeschränkt wird, muss auch 
für Maßnahmen im familiären/häuslichen Be-
reich seine wirksame Einwilligung oder bei 
Einwilligungsunfähigkeit die seines rechtli-
chen Betreuers oder seines Bevollmächtig-
ten vorliegen. Dem gesetzlichen Vertreter 
muss die Befugnis dazu ausdrücklich über-
tragen sein. Bei der Einwilligung muss sich 
der Betreuer bzw. der Bevollmächtigte am 
Wohl des Betroffenen orientieren. 
Beachten Sie, dass auch die Anwendung 
von freiheitseinschränkende Maßnahmen in 
der eigenen Wohnung genehmigungspflich-
tig sein kann, wenn die Betroffene/der Be-
troffene ausschließlich durch fremde ambu-
lant Pflegende versorgt wird. Die eigene 
Wohnung wird nach der Rechtssprechung 
dann eine sonstige Einrichtung. 
 

④	Wer entscheidet? 
 

Als erstes immer der Betroffene selbst (bei 
vorhandener Einwilligungsfähigkeit). 
Kann der Betroffene nicht mehr selbst einwil-
ligen, ist die Einwilligung des rechtlichen 
Betreuers oder des Bevollmächtigten mit 
dem entsprechenden Aufgabenkreis er-
forderlich. Nur diese haben über die 
Maßnahmen zu entscheiden. Verwandt-
schaft, Ehe oder Lebenspartnerschaft für 
sich berechtigen nicht zu freiheitsentziehen-
den Maßnahmen gegenüber dem einwilli-
gungsunfähigen Betroffenen. 
Bei Fehlen eines rechtlichen Betreuers oder 
einer wirksamen Bevollmächtigung ist beim 

Vormundschaftsgericht die Anordnung einer 
rechtlichen Betreuung anzuregen, dem die 
Befugnisse (Aufgabenkreise) zur Einwilli-
gung in die Maßnahmeübertragen wird. 
Liegt keine Einwilligung des Betroffenen 
oder seines rechtlichen Vertreters vor, ist 
zu beachten, dass sich strafbar macht, 
wer einen Menschen einsperrt oder auf 
andere Weise der Freiheit beraubt (§ 239 
Strafgesetzbuch). 
Erforderlich ist daher ein weiterer Rechtferti-
gungsgrund. Ein solcher liegt vor, wenn eine 
gegenwärtige, unmittelbare und konkrete 
Gefahr für das Leben oder die Gesundheit 
des Betroffenen besteht und nur durch die 
freiheitsentziehenden Maßnahmenabge-
wendet werden kann (rechtfertigender Not-
stand § 34 StGB). Die Maßnahmen sind zeit-
lich auf die Abwendung der Gefahr zu be-
grenzen. 
 

⑤	Ja oder nein? 
 

Freiheitsentziehende Maßnahmen sollten 
immer erst nach Ausschöpfung aller ande-
ren pflegerischen und medizinischen Mög-
lichkeiten („Alternativen“) zur Anwendung 
kommen. 
Nur wenn es keine andere Möglichkeit gibt, 
die betroffenen Menschen davor zu schüt-
zen, das eigene Leben in Gefahr zu brin-
gen, können freiheitsentziehende Maßnah-
men angedacht werden. 
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